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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Ni-S. cm.

Gesezg^ebung.
Grosser Rath, 5. Novcmb.

Fortsetzung.)
(Beschluß von Billeters Meinung.)

Schließlich, in Rüksicht des ganzen Gegend
stands, den wir vorhaben, muß ich mit unan-
genehmer Empfindung bemerken, daß es ärger-
lich ist, daß selbst der Rapport der Majorität
uns nöthigte, in Nebensachen und Persönlich-
teilen einzutieten, und uns von den zwei Haupt-
fragen zu entftrnen, die kostbarste Zeit zu vcr-
fieren, und Worte zu verschwenden, die doch
am Ende zur eigentlichen Sache nicht gehören.

Daher, um Sie nicht langer aufzuhalten,
stimme ich dahin, daß man über den Rapport
der Majorität mit Unwillen zur Tagesordnung
gehe, und denjenigen der Minorität, unter Vor-
behalt einiger Verbesserung annehme.

Cartier: Die Bürger in den vom Feinde
besezt gewesenen Kantonen blieben immer Mitgl.
der ganzen Gesellschaft — zwar ausser Thatig
keit gcsezte Glieder ; sie wa-en von den Pflicy-
ten, dieser Gesellschaft zu dienen, nicht c>u-
bunden, und vielweniger berechtigt, ihr zu
schaden; — es ist nicht möglich, daß sich
Menschen unter ihnen fanden, die aus Ueber-
zeugunz, nicht ans Dummheit oder Bosheit,
glauben konnten, ein eigenes Volk zu bilden,
da sie die Constitution angenommen, den Ee-
setzen Treue und Gehorsam geschworen hatten, u.wußten, daß ihre Repräsentanten noch mit
den übrigen vereint arbeiten. Ein h-ioetischer
Bürger, der die Waffen freiwillig gegen sein
Vaterland e.-geeift, ist gleich streich, fty cs
m e-nem oktupirtcn oder befre ten Kanton —

keinem Zweifel unterworfen, daß'°lo « Menschen nicht mit vollem Recht sollenbor den Richter gebracht werden.
(Die Fortsetzung folgt.)

den 4. Dec. i?yy. (14. Frimaire VIII.)

Bericht über die Verrichtungen der Inte,
rimsregiernnq in Zürich.

Die Mitglieder der gewesenen Jnterimsregies
rung des Kantons Zürich, an den B. Res
gierungskommiffarius Pfenninge?.

Zurich, den 4ten Okt. I7YY.
Bürger Regicrungskommissarius!

Unser gewesne Präsident hat uns eröffnet,
daß Sie in der ersten Sitzung der wiederHers
gestellten Verwaltungskammer, den Wunsch ges
gen ihn geäußert haben, einen schriftlichen Be-
richt sowohl über die Entstehung, als über die
wichtigsten Verrichtungen der nunmehr, bei vers
àndectcr Lage der Dinge, aufgelösten Antes
rimsregicrung des hiesigen Kantons zu erhalten.
Wir eilen, Ihnen darüber die verlangte Auss
kunft zu ertheilen; Ihr diesfälliger Ruf hat
uns zu demjenigen Vergnügen gereicht, welches
bei redlichen Mannern durch jede Aufforderunä
zur Rechenschaft über ihr Verhalte» erweckt
wird.

Ais sich am 6ten Brachmonat die Franken
zurückzogen, und die Oesterreiche? Besitz von
hicsiger Stadt nahmen, befanden sich, (nebst
dem bei Ihrer Abreise, Vr. R. K. an Ihre
Stelle gecretnen B. Unterstalthattcr Uiuch,)
von den fünf Mitgliedern der konstituttoncllcn
Verwaltungskammer und ihren 'Suppleanten
nur noch zwei anwesend, nemlich die BB.
PräsidentWyß und Administrator Escher. Ob-
wohl ganz isolirt, besorgten dieselben, inFs ge
des von dem B. Unterstatthatter erhaltenen be-
stimmten Ansinnens, — daß jede konstitutionelle
Behörde an ihrer Stelle verbleiben solle, bis
cine höhere Macht das weitere disponiren wers
de, — noch ein paar Tage lang die dringe ids
sten und unaufschieblichsten Geschäfte, deren
jede Hauptvcranderung ein so volles Maaß mit
sich bringt. Allein/je schwieriger und unans
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